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Aktenzeichen Bearbeiter/-in Bonn, 

Infra I 3 – 45-60-00 / 
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Herr Nogueira Duarte Mack 13. Juli 2017 

 
 BETREFF Bebauungsplan Nr.3-320-0 für den Bereich Brodhof / Keekener Str. / Schürkamp OT Rindern der 

Stadt Kleve; 
 

hier: Stellungnahme der Bundeswehr 

 BEZUG. Ihr Schreiben vom 29.06.2017  Ihr Zeichen: 61.1/Ro 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 

von der im Betreff genannten Maßnahme, bei gleichbleibender Sach- und Rechtslage, ist 
die Bundeswehr berührt und betroffen. 
 
Der Planungsbereich liegt im Interessensbereich des Luftverteidigungsgroßraumradars 
(LV-Radar) Marienbaum. 
 
Hierbei gehe ich davon aus, dass bauliche Anlagen –einschl. untergeordneter Gebäudetei-
le- eine Höhe von 30 m über Grund nicht überschreiten. 
 
Sollte entgegen meiner Einschätzung diese Höhe überschritten werden, bitte ich in jedem 
Einzelfall mir die Planungsunterlagen –vor Erteilung einer Baugenehmigung- zur Prüfung 
zuzuleiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 
 
 
 
Nogueira Duarte Mack 
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Bebauungsplan Nr. 3€O5-# für den Bereich Brodhof/Keekener
Ortsteil Rindern
lhr Schreiben vom 29.6.2017. 61.1/Ro

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Robinson,
zum Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nehme ich wie folgt Stellung:

Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes Boden:
Es sind die betroffenen Böden, deren Bodenschutzstufen und Bodenfunktionen zu
benennen. Siehe dazu:

"Auskunftssystem BK 50 mit Karte der schutzwürdigen Böden". Unter
http://www.qd.nrw.de/ziolq bk50hinw.pdf sind Hinweise zur kostenfreien Nut-
zungsmöglichkeit dieser Karte als WMS-Version (TlM online Kartenserver) abrufbar.
Inhaltliche Erläuterungen zur Schutzwürdigkeitsauswertung sind zu finden unter
http://www. qd. nrw.de/ziplq bkswb. pdf.

Bodenschutz in der Umweltprüfunq nach BauGB - Leitfaden für die fraxis der
Bodenschutzbehörden in der Bauleitplanunql

Beschreibung und Bewertung des Schutzgutes Wasser:
a) Für den Untersuchungsraum sind die Bereiche Grundwasser und Oberflä-

chenwasser (u.a. Siepen, Quellen, Brunnen in WSG) einschließlich der Si-
ckerwasserdynam ik u.a. zu beschreiben.

Zu bewerten ist die Schutzbedürftigkeit / Schutäähigkeit des Schutzgutes Wasser
bzw. die Grundwasserve rsch m utzu ngsem pfindl ich keit (S ch utzf u n ktio n d e r
grundwasserüberdeckenden Schichten). Dabei ist der Grundwasserflurabstand, die
Sickenrvasserrate und die Mächtigkeit (Boden-) Substrat als Filterschicht für das
Sickerwasser zu beachten.

Beim Eingritf in den Untergrund ist der hydrogeologische Aufbau zu beschreiben:
Bedeutungsvolle Grundwasserleiter sind aus hydrogeologischer Sicht in ihrer
Funktionsfähigkeit zu erhalten und ggfs. weiterzuentwickeln.

t https://www. labo-deutschland. de/documents/umweltpruefung_494. pdf

Gesch.-z.: 31.1301478612017

Straße/Schürkamp im

b)

c)
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Auskunftssystem ,,Gefährdungspotenziale des Untergrundes in Nordrhein-Westfalen" im
Landesintranet NRW (GDU-Behördenversion):
Die GDU-Behördenversion auf Grundlage der,,Verordnung über die Übermittlung von Daten zu

Gefährdungspotenzialen des Untergrundes an öffentliche Stellen" (UntergrundDÜVo NRW)
ermöglicht einen Zugang zu grundstücksscharfen Informationen zum Untergrund. Die ,,GDU-
Behördenversion" steht öffentlichen Stellen zur Verfügung, die sich mit raumbezogenen
Planungs- und vorhabenbezogenen Genehmigungsaufgaben, mit der Gefahrenabwehr sowie
mit der Landesvermessung und Grundstückswertermittlung befassen.

Das neue Auskunftssystem informiert über bergbaulich und geologisch bedingte
Gefährdungspotenziale des Untergrundes, wie z.B. Hohlräume, Ausgasungen, Erd-

bebengefährdung u. a.. Städte und Gemeinden können über das Dienstleistungsportal der
Landesverwaltung für den Kommunalbereich in NRW (hftps://lv.kommunen.nruv.testa-
de.neUGDU Behoerde4 einen Zugang zur GDU-Behördenversion beantragen. Bei fachlichen
Fragen bitte ich um Rücksprache mit Herrn Stefan Henscheid, GD-NRW, Tel. 02151-897-484
oder E-Mail:
stefan. henscheid@gd. nnr. de.

Hinweise: Ingenieurgeologie, Mutterboden und Niederschlagsversickerung:
Aus ingenieurgeologischer Sicht ist vor Beginn von Baumaßnahmen der Baugrund
objektbezogen zu untersuchen und zu bewerten.

Nach g 202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 ist bei Errichtung oder Anderung von
baulichen Anlagen der Oberboden (Mutterboden) in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor
Vernichtung zu schützen. Er ist vordringlich im Plangebiet zu sichern, zur Wiederverwendung zu
lagern und später wieder einzubauen.

lm Falle von Flächenversiegelungen bitte ich darum, die Möglichkeiten zur ortsnahen
Versickerung gering verschmutzter Niederschlagswässer gem. $ 51a LWG zu prüfen.

lch bitte um weitere Beteiligung im laufenden Verfahren.
Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag:o 9fr,n
(Dr. S. Miara)
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Stadt Kleve :
Die Bürgermeisterin
Landwehr 4-6
47533 Kleve

Lieferanschrift Sprechzeiten
KreisveMaltung Kleve montags bis donnerstags

Nassauerallee 15 - 23 von 09:00 bis 16:00 Uhr

47533 Klev€ freitags von 09:00 bis 12:00 Uhr

i Abteilung:

- **{ Dienstgebäudä:
,.!' r Telefax:

Der Landrat

Technik
Bauen und Umwelt - Venrvaltung
Nassauerallee 15 - 23, Kleve
02821 85-700
Frau Gall
E.240
02821 85-356
6.1 - 61 26 01 / 09-
20.07.2017Datum:

Kommunale Bauleitplanung der Stadt Kleve;
Bebauungsplan Kleve, Nr. 3-320-0 Bereich Brodhof/Keekener StraßeiSchürkamp Rindern

hier:Behördenbeteiligung gemäß $ 3 Abs. 1 i. V. m. S 4 Abs. 1 BauGB
lhr Schreiben vom 29.06.2017 . Pz..:61.1/Ro

zur o.g. Planung werden von mir folgende Stellungnahmen vorgetragen.

Als Untere Naturschutzbehörde bzgl. des Naturschutzes:

Gegen die Aufstellung des Bebauungsplans werden keine grundsätzlichen Bedenken
erhoben.

Aufgrund der erst im späteren Verfahrensverlauf vorliegenden Unterlagen den Arten- und
Landschaftsschutz betreffend, kann an dieser Stelle jedoch noch keine weitergehende
Stellungnahme erteilt werden.

lch möchte jedoch darauf hinweisen, dass aufgrund der Ortsrandlage eine abschließende
Eingrünung vorzusehen ist, die aufgrund der eindeutigen Sicherung, auf öffentlicher Fläche
anzulegen und durch Umzäunung vor der Inanspruchnahme der zukünftigen Bewohner
abzusichern ist.

In diesem Zusammenhang möchte ich darauf aufmerksam machen, dass die Privatgärten
der nördlichen Baureihe am ,Brodhof' bis zu 3,50 m in die angrenzende Ackerfläche
hineinragen. Der geforderten Eingrünung auf ,Flächen zum Anpflanzen von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzung gem. S 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB wurde nicht in allen
Fällen nachgekommen, bzw. wurde diese jenseits der eigenen Grundstücksgrenze angelegt.

Als Untere Naturschutzbehörde bzgl. des Artenschutz:

Da, wie in Kapitel 8 ,, Artenschutz" der Begründung zur Einleitung des Verfahrens für den
Bebauungsplan 2-305-1 der Stadt Kleve ausgeführt wird, eine Artenschutzprüfung erst im

Sparkasse KrefeldSparkasse Rhein.Maas Postbank Köln

IBAN: DE04 324s 0000 0005 00'16 98 IBAN: DE51 3205 0000 0323 1121 44 IBAN: DE32 3701 0050 0027 9175 01

BIC: WELADED1KLE BIC: SPKRDE33 BIC: PBNKDEFF

http:r/www.keis.kleve.de . e.mail: info@kreis-kleve,de o Vermittlung: 02821 85'0

öffenfliche Verkehrsmittel: NIAG-Bus-Linie 49 (City-Bus) bis Haltestelle Postamt, NIAG-Bus-Linie 54 oder RVN-Bus-Linie 70 bis Haltestelle Nassauerallee

Sprechzeiten Bauordnungswesen, lmmissionsschutz, Wasserwirtschatt, Bodenschutz, Abfallwirtschaft: dienstags und donnerstags von 09.00 bis 12.30 Uhr

f_r: i flll5Pltrul lPcll tlltrl/lll.; I Iü ll i Zimmer-Nr.:! rr' ,l"V t I
, .- -,{ ^ I Durchwahl:
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: ,,:' ..,W 

ll i Zimmer-Nr.:

' . -# *, I Durchwahl:
ji 

^:'-..^ ... .1eitteet&s ansebeny+ ZeiChen:



Laufe des Verfahrens erstellt wird, daher kann z.Z. eine entsprechende Stellungnahme
hiezu nicht erfolgen.

Der Fachbeitrag zur Artenschutzprüfung und die notwendigen Ausführungen zur FFH-
Verträglichkeitsprüfung für das minimal ca. 100 m entfernt liegende FFH Gebiet DE-4102-
302 ,,Salmorth" und das Vogelschutzgebiet DE-4203-401 ,,Unterer Niederrhein" sind mir im
weiteren Verfahren zur Stellu ng nahme vozulegen.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag
n/

h-
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LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland

LVR-Amt für Bodendenkmalpflege lm Rheinland
Endenicher Strage 133 . 53115 Bonn

Stadt Kleve
Die Bürgermeisterin
FB 61 - Planen und Bauen
Postfach 1955
475t7 Kleve

Bebauungsplan Nr. 3-320-O für den Bereich Brodhof / Keekener Straße/
Schürkamp im Ortsteil Rindern
Behördenbeteiligung gem. g 3 Abs. 1 i.V.m. $ 4 Abs. 1 BauGB
hier: Prüfung der Auswirkungen auf das archäologische Kulturgut im Rah-

men der Umweltprüfung / Belange der Bodendenkmalpflege
Ihr Schreiben vom 29.06.2OL7

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Übersendung der Planunterlagen im Rahmen der Behördenbeteiligung gem.

3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) danke ich lhnen.

Es ist vorgesehen, an die bestehende Bebauung angrenzend ein weiteres Wohngebiet
zu erschließen.

Der Untersuchungsraum grenzt an das Bodendenkmal KLE 2L2 - römische, fränki-
sche, mittelalterliche und neuzeitliche Siedlung Rindern. Im Untersuchungsbereich
fand 2013 eine Oberflächenbegehung statt. Sie hatte zum Ergebnis, dass sich die

Mehrzahl der Funde am südlichen Rand bzw. im westlichen Bereich fand, also der
Bereich, der unmittelbar an den Schutzbereich angrenzt.

Die Funde datieren -mit der Ausnahme eindeutig spätrömischer Scherben - in alle

Siedlungsperioden zwischen dem 2. Jahrhundert und der Neuzeit. Neben den üblichen

hoch- und spätmittelalterlichen Scherben wurden nicht nur merowinger-, sondern

auch karolingerzeitliche Bruchstücke aufgelesen, was für eine frühmittelalterliche Be-

siedlung der nahen Umgebung spricht.

Wir freuen uns über lhre Hinweise zur Verbesserung unserer Afueit, Sie erreichen uns unter der
Telefonnummer 0221 809-2255 oder senden Sie uns eine E-Mail an

Datum und Zelchen bitte stets angeben

20.07.20t7
333.45-7O.Llt7-Ol2

Frau Semrau

Tel 02289834L37
Fax 022L82842253
sandra.semrau@lvr.de

zahlungen nur an den LVR, Finanzbuchhaltung
50663 Köln, auf eines der nachstehenden Konten

Helaba
IBAN: DE84300500000000060061, BIC: WELADEDDxXX

Postbank
IBAN: DE953701 00500000 564501, BIC: PBNKDEFF3To

h

N
N

@
o

Besucheranschrift: 53115 Bonn, Endenicher Strage 129, 129a und 133
DB-Hauptbahnhof Bonn, StraBenbahnhaltestelle Bonn-Hauptbahnhof
Bushaltestelle Karlstra8e, Unien 608, 609, 6f0, 611, 800, 443,445
USt-IdNr,: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 2I4{5ALVOO27

Quatität für Menschen



Seite 2

Es ist damit zu rechnen, dass sich in diesem Areal weitere Relikte der Siedlung Rindern

erhalten haben. Dazu gehören Gebäudefundamente (Pfostengruben, Steinfunda-
mente), Keller, Brunnen, Gruben allerAft, Siedlungsschichten, Gräben usw, sowie die

darin enthaltenen Funde. Gegen die Planung bestehen aus bodendenkmalpflegeri-
scher Sicht deshalb zunächst Bedenken,

Im Rahmen der durchzuführenden Umweltprüfung sind auch die Auswirkungen des

Vorhabens auf das archäologische Kulturgut (5 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. d BauGB) zu

ermitteln, zu beschreiben und zu beweften (5 2 Abs. 4 BauGB). Darüber hinaus sind

die Belange des Denkmalschutzes und die kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung ($

1Abs.6 Nr. 3 und 5 BauGB) bei derAufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen

und mit dem ihnen zukommenden Gewicht in die Abwägung einzustellen. Vorausset-
zung hierfür ist ebenfalls die Ermittlung und Bewertung der Betroffenheit dieser Be-

lange im Rahmen der Zusammenstellung des Abwägungsmaterials ($ 2 Abs. 3

BauGB). Dies gilt unabhängig von der Eintragung in die Denkmalliste auch für nur

,,vermutete" Bodendenkmäler ($ 3 Abs. 1 Satz 4 DSchG NW). Den Erhalt der Boden-

denkmäler gilt es durch geeignete, die Bodendenkmalsubstanz langfristig sichernde

Darstellungen und Festsetzungen zu erreichen.

Im vorliegenden Fall ist zunächst eine Ermittlung und Konkretisierung der archäologi-
schen Situation als Grundlage für die Umweltprüfung zwingend eforderlich. Das Er-
gebnis ist im Umweltbericht darzulegen und bei der Abwägung zu berücksichtigen.
Umfang und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung sind aus den vorgenannten Grün-
den entsprechend festzulegen:

Die archäologische Befundsituation im Plangebiet ist durch qualifizierte archäolooi-
sche Prosoektionsmaßnahmen zunächst abschließend zu klären. Zu überprüfen ist die

Fläche hinsichtlich der Existenz von Bodendenkmälern. Art, Erhaltung und Ausdeh-

nung bzw, Abgrenzung und damit die Denkmalqualität i,S.d. 5 2 Denkmalschutzge-

setz NW (DSchG NW) der ggf. nachgewiesenen Bodendenkmäler sind festzustellen.
Das Ergebnis ist im Umweltbericht darzulegen.

Erst auf der Grundlage entsprechender Ergebnisse wird sich abschließend beurteilen
lassen, ob bzw. inwieweit mit der Planung negative Auswirkungen auf das archäologi-
sche Kulturgut verbunden sind und ob bzw. inwieweit dem geplanten Vorhaben Be-

lange des Bodendenkmalschutzes möglicherweise entgegenstehen und eine planeri-

sche Rücksichtnahme erforderlich machen. Der Zielsetzung des Denkmalschutzgeset-
zes NW (5 1 DSchG NW), Bodendenkmäler im öffentliches Interesse zu erhalten und

vor Gefährdung zu schützen, sowie dem Planungsleitsatz des $ 11 DSchG NW ist dabei

Rechnung zu tragen. Dieses Ziel gilt es, durch geeignete, die Bodendenkmalsubstanz

langfristig sichernde Festsetzungen zu erreichen.

Ich bitte zu berücksichtigen, dass für die Durchführung der notwendigen archäologi-
schen Untersuchungen eine Erlaubnis gem. S 13 DSchG NW eforderlich ist, die die

Obere Denkmalbehörde im Benehmen mit mir erteilt. Dem entsprechenden Antrag ist
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regelmäßig ein Konzept des mit der Ausführung Beauftragten beizufügen, Eine Liste

archäologischer Fachfirmen ist zu Ihrer Information beigefügt.

Meine abschließende Stellungnahme im Bauleitplanverfahren werde ich Ihnen nach

Vorliegen des Ergebnisses der archäologischen Prospektion dann umgehend zukom-
men lassen.

Für Rückfragen stehe ich selbsWerständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

(f/^rar,!
Semrau





B-Plan 3-320-0 Stellungnahme BUND
Karl-Heinz Burmeister
An:
Sylvia.Robinson
24.07.2017 16:00
Details verbergen
Von: "Karl-Heinz Burmeister" <burmeister-kle@t-online.de>
An: <Sylvia.Robinson@kleve.de>

l Attachment

170724-MAIL.JPG

Hallo Frau Robinson,

angefügt unsere Stellungnahme zum B-Plan 3-320-0
Bitte beachten Sie auch unsere Stellungnahme zum
FNP Kleve vom 28.7.2015 (auch zutreffend).

Mit freundlichen Grüßen

BUND Kleve
Burmeister

Seite I von I
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StadWerwaltung Kleve

- Frau Robinson -
per Fax 84-4L4

e-mail Sylvia. robinson@kleve.de

Bund für Umwelt
und Naturschutz
Deutschland LV NRW e.V.

- Bevollmäc*rtigter -
Karl-Heinz Burmeister

Heldstrasse 3O
475€}:} KLEVE

TeUFax O2&1-287W
bund. k{eveog@burd.net

Betr.: B-Plan 3-320-0 Rindern/Keekener Str. / Behördenbeteiligung
. Ihr Zeichen 61.1/Ro unser Zeichen KLE 2741L7

Sehr geehrte Frau Robinson, Kfeve, den 24.7.20L7

der Einleitung des Verfahrens möchten wir gleich zu Anfang widercprechen, denn

mit jeder ihrer Begründungen verstoßen Sie gegen die eigenen Ziele des gültigen

Sta dtentwickl u n gskonzeptes.

Ackerland am Ortsrand zu Bauland zu wandeln, ist nach goAenschutzgesetz un-

zulässige Verschwendung von fruchtbaren landwirtschaftlichen Ertragsflächen und

hier weder vom veralteten FNP1976 noch den neueren GEP/RPD gedeckt.

Der BP eirtfernt sich von der Kernstadt und erfordert weltere Wege mit Infrastruk-

tur im Offenland entlang einer Kreisstraße. Die Ausdehnung der Ortschaft Rindern

nach Norden ist auch landschaftsplanerisch nicht erwünscht.

Rindern ist lm Urctromtal des Rhelns, bei hohem Grundwasserstand, Überschwem-

mungsgebiet mit Hochwasser-Risikopotenzial - ein Euregio-Notfallpolder!

Ladeegnscträfl seielle:
Merowhgerstraße 88
40225 Dbsekhd

http://www.hn$nrw.de

Bmlvelt$ndung:
Bank filr Sqiahrirlscfiaft, l$ln
BLZ:370205ü)
Gescftüfrskonb:8 flX 600
Sperdenkdtlo: 8 204700

FREUNDE DER ERDE

Schon das Baugebiet Brodhof/Schürkamp wurde nur unter 
{uflagen 

genehmigt.

Mit freundlichen Grüßen %t\/*)
| (Burmeister)

An€rk8nnter Natuscfrutasein
nacfi $ 60 Bun<lesnaturscfuf€€sefiz

Deüscfp Seküon von Friends
of lhe Earth Intemaüonal
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l'.inrm*fxtslllmg FNP Kleve
Kurl-l{sinx Hunmei$tsr
Än:
$ylvin"R*bin**n
?8.(}7.ät)r-li lSdR
Kopie:
Lnsdesh{iru lr{stürxeh$tx
Fletails vertrergen
Vun :'o Ksrl*[{ einz Bunneist*r" qburnr*i*iter*kl@t'nnl ine'de>
An : <Syl via. Robinson(asleve,de>
Kapic X*affte$büfi) Nnturschutx <infu@lb-nut{trschiltx'ffw,de}
Pr*trlknll: Diese Nn*hricht wurdc weite,rgcleitet.

3 Ättscfunnnt$
*w.

"P"
t 50728-BLfNA.KLE,pdf

sfq!:'::' öw !
kk

NeuurdnungJfü Vs$incfi*clrktit llrlexte.JF{i

$ehr gcehrte Fnau Rnbinssn,

nach dem ersten Teil eur Windenergie im Reichswald erhalten Sie eine weitere
$tellungnahme
zurn aligerneinen Teil des FNP-Entwuds mit nicht neuen, aber weiterhin aktuellen
Anmerkungen
mit ßestarid. Sasrnders lnteressant nach der Absage der Falitik xu lflfindrsdern irn
Watdl

Verlassen Sie sich nicht auf sog, Fachbüros und deren Auftreten. Bei genauenr
l{insehen ist der
äürGö;U-*äiä* verffetung in den Räten ,,.Herr deg Verfatrren$' und die firlasse sind
nur Hilfe
und geben Ratschläge ohne Verbindlichkeit (Anfügung).
Selbst ein LandsclraftsschutzEebiet wie der Reiehswald ist ohne Freigabe Tabu ulnd

damit reine
Spekulationntl$iche, Dä fnus$ eln Heraten fär cetrl 6eld neutraler argurnentieren.

Mlt freundlichen Grüßelr

ELNP Kleve Bunneister

filg:l,t{i:\'tJsers\ltft{H}lü1"\^&ppücta\L{}ü&l\Tcrnphrot**4A??&6\*rvsh504ü.htrn 29.{)7.3r}15



Stadtvenrua lturrg Kleve

* Frau K,ohinson *

per Fax 84-414

e-mnil Sylvia.robi nson@ kleve.de

Bund fiir Ufirwelt
$nd lCsturschuta
Eeutsrhland i-V llRW e.V,

- ßevütl$rä*hti$üsr '

Karl-f{elnu BHrrfie*ster
Fl*ldsträ$se 3ü

475t$ KLgVC
Te$Fsx ü*Sä1"äSlS{l

burd. lchvm-cgffi ht$ld-fi et

/ Behördnnb€teiligung
KLH 5-09. tr lBlp/CI7.15

Setr. r Neuaufstellung des FNF der St*dt Kleve
Ihr Zeichen 61.l/FNP-Offenlage unser Zeichen

*:[IHI"}FIDE DEN ERüE

Sehr geehrte Fraru Rcbinson, Kleve, den 28.7.2015

zunächst möchten r,rrir;*r Vermeldung vofl !4liederhnlungen auf die seit 2ü11 bel-

getragenen Stellungnahmen zum FtrlP verweisen und ergänzen bzw. aktualisieren

hier in freier Reihenfolge ohne Anspruch auf Votlständigkelt:

Elementar wichtig ist die regionale Sicht über das Stadtgebiet hinaus" Kleve

wird umgeben von Zevenaar, Arnheirn, Nirnwegen, Goch und Emmerlch (ZANGE).

Fläne enden nicht *n Kleve, ssndern gelirrgen nur mit den ksmmunalen F,lachbarn.

Seit dem $au der Rheinbrücken wird Kleve von euregionalen Verkehren tanEiert.

Vsr ?5 Jahren ist bereits ein Konzept entst*nden, das überÖrtllche Fernverkehre

mit einem Ring aus der Innenstadt heraushält - rnlt tangentialen AnschlLlssen;

üie S2ä0n verb$ndet die A3 östlich mit der A5? und die S57n tÄuffahl"t) verbindet

Kalkar nördlich (Querspange) mit Kranenburg. Die 8504 wird in B9 umgeschlldert,

Bie *Alten Sahfiüfi" (Römerstraßen) wnrden xur #berstadttenkuns susgeschlldert.

'ancsstir{lrln voNn BUND und der Fl ls mehrheit-Fi*res Krnaept - angestoßen vom BUND und der FnP * wurdn dama

lich vom Rat bescltlossen und liegt heute xur Fr*igabe bereit-

Angrko*r*l*r i\dirlur${h{rtgvets}n
nach $ S0 Sundesn$tute(htrtf"$s$ßiz

ügutscne $€ktr0n vüd| fir$fr{ s
of thc I arrh 4n{$r$.sti0nsl

Li#tde$&i*${i}e{tsteillsl
Ma'firwin$enlk,älbe &S.

dü?äS ffü$s*ldflt

http:[-sArrrs.hund"ffi,v de

läii*$küsffii*dHrj{}:
ßsrak ?t,lr Ss*i4sl\4$rts$t$!. Ktit{
üLä:3?S?il$üß
äesnh*irftxkonts: S ät]4 tr#S

"$p*ndenk*nl*: e äü4 ?$$
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Ele Querspange hat fälschlicfi den Namen und nichts mit der Hiehenalle* zu tuen.

Eine'der Varinnten l[egt arn Tiergant*n" Srafiken ,näufl' der Hichenallee *irrd eu ent-

fernen. Auch die B9n-Darstellung ,Tennisschläger" nach Rindern gibt es so nicht.

Die komplette Unterstadt ist potentielles Überschwemmungsgebiet und unterliegt

dem Hochwasser-Risiko-Management der EU. trm Rahrnen der Euregio ist östlich

und westlirh v*n Klsve der Schutr der Werte m{t Kammerdeilchsn zu sichern'

Mit der Verlegung des Oraniendeiches soll die IndustriestraSe einen eigenen An'

sshluss zur ß21ü bekommen und die Umgehungsstraßen-Funktion auf die Gruft

verlieren. Sie soll allein dem Ziel- und Quellverkehr des Industriegebietes dienen.

Hs ist dringend davon abzuraten, das s*g, Industriegebiet weiter naeh Norden zLI

entwickefn. Selb*t dle Industrie- und {-{andelskaffimer wärnt vnr Investitlssen in

derart f*r"lchten Risik*r-ffindortön, die keine Vensicherung mehr übernimrnt"

üleiches Silt ßrr tteubau*Sebi*t* in Kellen, die sieh rnit der 8220n scheinbar er-

S*ben, Diese Wert-Hrhöhung {unt*n Hochspannung*leitungen] lässt das Hnch-

wasser*Rlslkn-Management nur unter scharfen Auflagen zu sder verbietet es.

Pas {trcckene} Entwlcklungsgebiet der näichsten Jahraehnte b*find*t sich südlich

der Querallee auf Gebiet der Gemeinde Bedburg-Hau von Materborn bis zum Wei-

$en Tar. Es ist vsn sonstiger Nutzung freiauhalten und kaoperativ vnrxub*relt*n,

Wlnder*ergie ist *irr *kann*', äb€r kein ,,rfluüs". F$aturschutzgebiete wie auch der

lculturhistorische" ök*fogisCh hoclrwertige ReichEuvald slnd Tebu. Dle Regelwer*

ke empfehlen Konzentrationseonen im $oE. Offenland mit der Nachbargerneinde.

Mit freundlichen Grüßen

,Aßp{ka, rnt{r{ hatut schutzvgteh
naetr $ $S lirmde*nl|tuts*hutr{ß4elr

neili${:he $ekts{}n vün Flteflds
*t I!}41 fi{lrr"fh I'n&}rF,fl?iry}el

t-*ndes€ws{*!ötlfi Et*lnr
Mexlrdirlge&tfisd&e üS
düää5 trrisqpe$nlf

hi$;i',fr$r,:d. tr.Ftd-rlntd.$*

{Surrneister}
tl**hr**hirrdung;
Bonk {ür S0zialwnsrhsf!. Kd{r
SLä: 37S ä{}5 $S
itlm**häit*ksm{*r S üü,i 6ffi
$p*ru**l**nru; 8' ?*4 ?üS
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Bezirksregierung Düsseldorf, Postfach 300865, 40408 Düsseldorf 
 

 

Datum: 26.07.2017 

Seite 1 von 3 

 

Aktenzeichen:  

53.01.04.04-317-321/2017  

bei Antwort bitte angeben 

 

Herr von itter 

Zimmer: 251 

Telefon: 

0211 475-2858 

Telefax: 

0211 475-2790 

Wolfgang.vonitter@ 

brd.nrw.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und  

Lieferanschrift: 

Cecilienallee 2,  

40474 Düsseldorf 

Telefon: 0211 475-0 

Telefax: 0211 475-2671 

poststelle@brd.nrw.de 

www.brd.nrw.de 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

DB bis Düsseldorf Hbf 

U-Bahn Linien U78, U79 

Haltestelle:  

Victoriaplatz/Klever Straße 

 

 

 

 

Bezirksregierung Düsseldorf 

 

Per elektronischer Post 
Stadt  Kleve  
Die Bürgermeisterin 
Postfach 1955  
47517 Kleve 
 
mailto: sylvia.robinson@kleve.de 
 
 
 
BPL Nr. 2-305-1 für den Bereich Wiesenstraße im Ortsteil Kellen  
BPL Nr. 3-320-0 für den Bereich Brodhof/ Keekener Straße/ Schür-
kamp im Ortsteil Rindern 
BPL Nr. 1-173-0 für den Bereich Königsallee/ Bresserbergstraße/ 
Welbershöhe/ Friedhof 
BPL Nr. 1-315-0 für den Bereich Siegertsfraße/ Sackstraße/ Trift-
straße 
BPL Nr. 5-318-0 für den Bereich Kattenwald/ Pastorats-
weg/Eichenwinkel im Ortsteil Reichswalde 
Behördenbeteiligung gem. § 3 (1) i.V.m. § 4 (2) BauGB 
 
Ihre E-Mail/Schreiben vom 29.06.2017, Az: 61.1/Ro 
 
 

Im Rahmen des o.g. Verfahrens haben Sie mich beteiligt und um Stel-

lungnahme gebeten. 

Hinsichtlich der Belange des Verkehrs (Dez. 25) ergeht folgende Stel-

lungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Luftverkehrs (Dez. 26) ergeht folgende 

Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der ländlichen Entwicklung und Bodenordnung 

(Dez. 33) ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 
 

Hinsichtlich der Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 

ergeht folgende Stellungnahme: 

mailto:sylvia.robinson@kleve.de
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Bezirksregierung Düsseldorf 

 
 

 

Gegen die Aufstellung der BPL  Nr. 2-305-1 , Nr. 3-320-0 , Nr. 1-173-0 , 

Nr. 1-315-0 , Nr. 5-318-0 der Stadt Kleve bestehen aus meiner Sicht 

keine Bedenken, da sich im Planungsgebiet meines Wissens keine Bau- 

oder Bodendenkmäler befinden, die im Eigentum oder Nutzungsrecht 

des Landes oder Bundes stehen. 

Zur Wahrung sämtlicher denkmalrechtlicher Belange empfehle ich -falls 

nicht bereits geschehen- die Beteiligung des LVR -Amt für Denkmalpfle-

ge im Rheinland-, Pulheim und des LVR -Amt für Bodendenkmalpflege 

im Rheinland-, Bonn, sowie die zuständige kommunale Untere Denk-

malbehörde zu beteiligen. 

Hinsichtlich der Belange des Landschafts- und Naturschutzes (Dez. 51) 

ergeht folgende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange der Abfallwirtschaft (Dez. 52) ergeht folgende 

Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Immissionsschutzes (Dez. 53) ergeht fol-

gende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Hinsichtlich der Belange des Gewässerschutzes (Dez. 54) ergeht fol-

gende Stellungnahme: 

Die Belange des Dezernates sind nicht berührt. 

Ansprechpartner: 

 Belange der Denkmalangelegenheiten (Dez. 35.4) 
Frau Dr. Borgmann, Tel. 0211/475-1334, E-Mail: barbara.borgmann@brd.nrw.de 

Hinweis:  

Diese Stellungnahme erfolgt im Zuge der Beteiligung der Bezirksregie-

rung Düsseldorf als Träger öffentlicher Belange. 

Insofern wurden lediglich diejenigen Fachdezernate beteiligt, denen die-

se Funktion im vorliegenden Verfahren obliegt. Andere Dezernate/Sach-

gebiete haben die von Ihnen vorgelegten Unterlagen daher nicht ge-

prüft. 

mailto:barbara.borgmann@brd.nrw.de
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Bezirksregierung Düsseldorf 

 
 

 

Dies kann dazu führen, dass von mir z.B. in späteren Genehmigungs- 

oder Antragsverfahren auch (Rechts-)Verstöße geltend gemacht werden 

können, die in diesem Schreiben keine Erwähnung finden. 

 

Bitte beachten Sie die Anforderungen an die Form der TÖB-Beteiligung: 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html 

und 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung_von_TOEB_Stellungnahmen.pdf 

 
Im Auftrag 

gez. 

Wolfgang von Itter 

http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/TOEB/TOEB.html
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/PDF/Koordinierung_von_TOEB_Stellungnahmen.pdf


Stadt Kleve . Postfach 19 55 .47517 Kleve

indern
Von-Evjl'-Straße 27

Kleve

Lieferanschfift:

Landwehr 4 - 6
47533 Kleve

1^ u,4'(4',

------
k*rr, (^ /" ,n( , u

oeiilcrrau Rindem,' /. /" ,1 d}i:ill]#;
von-EYfl-Str. 27 / 'o J,,., Datum:

47533Kteve 1 'tr

KLEVE

DIE BÜRGERMEISTERIN

Fachbereich 61 - Planen und Bauen
Interimsrathaus, Landwehr 4 - 6
Neue Adresse ab dem 01.07.2017:
Minoritenplatz 1

Frau Robinson
2't7
sylvia. robinson@kleve.de
02821 - 84-314
0282't -84-414

61.1/Ro
29.06.20',17

STADT

Organisationseinheit:
Gebäude:

Auskunft:
Zimmer:

E-Mail:
Telefon:

Fax:

o
Bebauungsplan Nr. 2-305-1 für den Bereich Wiesenstraße im Ortsteil Kellen
Bebauungsplan Nr. 3-320-0 für den Bereich Brodhof/ Keekener Straße/
Schürkamp im Ortsteil Rindern
hier: Behördenbeteiligung gemäß $ 3 Absatz 1 in Verbindung mit $ 4 Absatz 1

Baugesetzbuch (BauGB)

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Rat der Stadt Kleve hat am 28.06.2017 beschlossen, das Verfahren zur Aufstellung
der oben genannten Bebauungspläne einzuleiten und der Öffentlichkeit frühzeitig die
Gelegenheit zur Außerung und Erörterung zu geben.

Als Anlage sind diesem Schreiben jeweils eine Ausfertigung der
Bebauungsplanentwürfe sowie der Begründungen auf CDROM beigefügt.

lhnen wird hiermit gemäß $ 4 Absatz 1 BaUGB die Gelegenheit gegeben, bis zum
28.07.2017 eine Stellungnahme zu den beigefügten Planentwürfen inklusive
Begründung abzugeben. Sollte ich keine Mitteilung erhalten, gehe ich davon aus, dass
von lhnen wahrzunehmende öffentliche Belange nicht berührt werden.

Bebauungsplan Nr. 1-173-0 für den Bereich
Welbershöhe/ Friedhof
Bebauungsplan Nr. 1-315-0 für den Bereich
Bebauungsplan Nr. 5-318-0 für den Bereich

Kön i gsal lee/ Bresserbergstraße/

Siegertstraße/ Sackstraße/ Triftstraße
Kattenwald/ Pastoratsweg/

Bankkon!en:

Sparkasse Rhein-Maas (BlC: WELADEDI KLE)
IBAN: DE56 3245 0000 0000 1042 99

Besuchszeiten:

Mo - Fr 08.30 Uhr - 12.30 Uhr
Mo + Mi 14.00 Uhr - 17.00 Uhr
Di + Do 14.00 Uhr- 15.30 Uhr

Tefefonzentrafei (o 28 21) 84 - o
e-mall:stadt-kleve@kleve.de VolksbankKleverland(BlC:GENODED1KLL)
lnternet: www.kleve.de IBAN: DE42 3246 0422 1 000 0860 17

Gf äubiger f D: DE24zzzooooo26977 s
UST-IDNR: DE 120050694
Weitere Bankkonten und Sonderregelungen der einzelnen Fachbereiche ftir Sprechzeiten finden Sie im Internet auf www.kleve.de



am Niederrheinische Industrie- und Handelskammer

=\+I 
Duisburs 'wesel ' Kleve zu Duisburs

Niederrheinische IHK I Postfach 10 15 08 | 47015 Ouisburg

Stadt Kleve
Fachbereich Planen
Landwehr 4 - 6
47533 Kleve

Bebauungsplan Nr. 2-320-0 für den Bereich Brodhof/Keekener Straße/Schürkamp im
Ortsteil Rindern
Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß

$4Abs. lBauGB

Sehr geehrte Frau Robinson,

mit Schreiben vom 29.06.2017 baten Sie uns um Stellungnahme zum o.g. Planverfahren.

Mit der vorliegenden Bauleitplanung sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für
die Entwicklung eines neuen Wohngebietes im Ortsteil Rindern geschaffen werden.

Seitens der IHK bestehen gegen die Planung keine Bedenken.

Mit freundlichen Grüßen
Die Geschäftsführung
lrp Auftrag
f' /t / /tl // . /., ./

l-? l+'> "l..k'l/
MarKu9^5erper

lhr Zeichen: 61.1/Ro
lhre Nachricht vom: 29.06.2017

lhr Ansprechpartner: Markus Gerber
E-Mail: gerber

Telefon:
Telefax:
Unser Zeichen:

Datum:

@niederrhein.ihk.de
02032821 -221
0203285349 -221
II.4/MG/HH

03.07.2017

-a

postanschrift: Postfach 1o 15 0E,47015 Duisburg I Büroanschrin: Mercatorstraße 22 -24,47El1Duisburg a-a 1 ,ffi}

I:fi"::ä:'ili"?:.:r'r';.?:illliff:äJ:--niederrheinderE-Mair:ihk@niederrheinihkde l.-lI. I FIIi19
I IBAN DE e637 oloo 5oo3 88e3 2so1 | Blc PBNKDEFF Bt 1, \6p,

1t1



Bischöfl iches
Ceneralvi kariat M ü nster

Bischöfl iches Ceneralvikariar

Die Bürgermeisterin
Stadt ICeve

Postfach r9 55

475t7L(Ieve

48r35 Münster
=t
I
t
ü

il'i
:.

{
i

l

H au ptabtei I u n g Verwaltu ng

Abteilung Kirchengemeinden

Hausanschrift

Hörsterplatz 2

48r47 Münster

Tefefon +49251495507

Tef efax +4925't 4956t t 7

nordendorf@ bistu m-m uenster.de

www.bistu m-m uenster.de

Ansprechpartner/Unser Zeichen

Franz Nordendorf
o5r 54o3b I utt
o4.o7.2o17

Bebauungsplan Nr. 3-320-0 für den Bereich Brodhof / Keekener Straße / Schürkamp im Ortsteil

Rindern
hier: Behördenbeteiligung $ 3 Abs. L in Verbindung mit $ a Abs. L BauGB

hier: Stellungnahme z1x o. g. Bauleitplanung
Ihr Schreiben vom 29.06.2077

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der gegebenen Zuständigkeit haben wir weder Bedenken noch Anregungen vorzu-

bringen. Im Planbereich sind von uns keine Planungen und keine sonstigen Maßnahmen einge-

leitet oder beabsichtigt, die für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung des Gebietes bedeut-

sam sein können.

Mit freundlichen Grüßen
im Auftrag
gez.Fnnz Nordendorf

be für die Bearbei

rqaoq6 TöB
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Stadt Kleve
Fachbereich 61

Postfach 104042
47517 Kleve

Liegenschaften und
Geoinformation/ Dokumentation

lhre Zeichen 61.1/Ro
lhre Nachricht 29.06.2017
Unsere Zeichen N-L-D/An 2017-TÖ8-0641
Name HerrAnke
Telefon +49 231 9'1291-643'l
Telefax +49 231 9'1291-2266
E-Mail leitungsauskunft

@thyssengas.com

Otr"sseneat

Thyssengas GmbH

EmiFMoog-Platz 13
44137 Dortmund

T +49 231 91291-0
F +4923191291-2012
I www.thyssengas.com

Geschäflsführung:
Bemhard Dahmen

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Prof. Dr.-lng. Klaus Homann

Sitz der Gesellschaft:
Dortmund
Eingetragen beim
Amtsgericht Dortmund
Handelsregister-Nr.
HR B 21273

Bankverbindung:
Commerzbank Essen
BLZ 360 400 39
Kto.-Nr. 140 2908 00
IBAN:
DE 64 3604 0039 0140290800
BIC: COBADEFFXXX

USt.-ldNr. DE 119497635

Dortmund. 4. Juli2017

Bebauungsplan Nr. 2-305-1 für den Bereich Wiesenstraße im Ortsteil Kellen
Bebauungsplan Nr. 3-320-0 für den Bereich Brodhof/ Keekener Straße im
Ortsteil Rindern
Bebauungsplan Nr. 1-173-1 für den Bereich Königsallee/ Bresserberg-
straße/ Welbershöhe/ Fried hof
Bebauungsplan Nr. 1-315-0 für den Bereich Siegertstraße/ Sackstraße/
Triftstraße
Bebauungsplan Nr. 5-318-0 für den Bereich Kattenwald/ Pastoratsweg
Thyssengasfernleitungen L004/001/01 0 Bl. I 43 (inklusiv stillgelegter Lei-
tungsabschnitte); Schutzstreifenbreite 8,0 m

Sehr geehrte Damen und Herren,

innerhalb des o.g. Bebauungsplanes Nr. 2-305-1 verläuft die im Betreff genannte

Gasfernleitung der Thyssengas GmbH. Beigefügt erhalten Sie den o.g. genann-

ten Bestandsplan im Maßstab 1: 1000 sowie einen Übersichtsplan im Maßstab
1:2500.

Die Gasfernleitung liegt innerhalb eines gesicherten Schutzstreifens von 8,0 m
(4,0 m links und rechts der Leitungsachse), in dem aufgrund technischer Vor-
schriften bestimmte Nutzungen und Tätigkeiten untersagt sind.

Unsere Gasfernleitung ist bereits nachrichtlich in lhren Bebauungsplanentwurf
dargestellt. Zusätzlich wird in der textlichen Begründung zum o.g. Bauleitver-
fahren auf unsere Gasfernleitung hingewiesen.

lm Bereich der übrigen im Betreff genannten Bauleitplanverfahren verlaufen
keine Gasfernleitungen unseres Unternehmens.
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Nachfolqende Sicherunosmaßnahmen sind in der Planuno im Voraus zu
berücksichtioen:

1. Auskofferunqs- und Verdichtungsarbeiten dürfen nur dann maschinell er-
folgen, wenn über der Leitung ein Erdpolster von 0,5 m gewährleistet ist
und Verdichtungsgeräte, deren Erregerkraft pro Aufstandsfläche den Wert
von 8,5 N/cm2 nicht überschreiten, eingesetzt werden.

2. Bei Näherunqen im Horizontalabstand unter 1,0 m und im Vertikalabstand
unter 0,5 m zu unseren Anlagen dürfen Erdarbeiten nur von Hand ausge-
führt werden.

O3 Verleoen von Leitunqen, Kanälen. Kabeln und Drainaqen
Bei offener Bauweise sind die lichten Abstände unter Berücksichtigung
der Leitungsdurchmesser, der örtlichen und technischen Gegebenheiten
und der betrieblichen Belange festzulegen.
Sie sollen
und in kurzen Abständen
nicht unterschreiten.

0,40 m bei Kreuzungen
1,0 m bei Parallelführungen

4.

Sollte nicht in offener Bauweise verlegt werden, ist das Verfahren mit uns
im Detail abzustimmen, die Abstände zur Leitung und die begleitende Ein-
messung festzulegen. Dieses hat rechtzeitig einige Werktage vor Baube-
ginn zu erfolgen.

Bei Rammarbeiten in Leitungsnähe sind Schwingungsmessungen erfor-
derlich. Falls die max. zulässige resultierende Schwingungsgeschwindig-
keit V < 30 mm/sec überschritten wird, sind Maßnahmen zur Reduzierung
der Schwingungsgefährdung vorzusehen. Verbleibende Spundwände
können in einem lichten Abstand von 2,0 m, Spundwände, die wieder ge-
zogen werden, in einem lichten Abstand von 1,0 m zur Gasfernleitung ge-
setzt werden.

Bei Durchpressungsmaßnahmen sind die entsprechenden Leitungsab-
schnitte vorsorglich freizulegen, um den Pressvorgang in den Leitungsbe-
reichen beobachten zu können. Die Pressgruben sind in Absprache mit
unserem örtlich zuständigen Mitarbeiter an Ort und Stelle festzulegen.

Freioeleote Rohre und leitunoszuqehörioe Bestandteile, einschließlich Be-
gleitkabel, sind durch eine Holzummantelung o.ä. so zu sichern, dass die
Rohrisolierung vor mechanischen Beschädigungen geschützt wird

Kanalschächte und Schachtbauwerke sind außerhalb des Schutzstreifens
anzuordnen.

Die Bauqrube im Kreuzungsbereich ist sorgfältig anzulegen, wobei die
freigelegte Leitungslänge das Maß von max. 3 m (Stützweite) nicht über-
schreiten darf. Bei der Verfüllung des Rohrgrabens muss die Leitung in ei-
ner Schichtdicke von mindestens 0,2 m allseitig in Sand eingebettet wer-
den.

5.

6.

7.

8.
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L Bodenabtrag bzw. -auftrao ist nur bis zu einer verbleibenden Gesamt-
überdeckung der Leitung von mindestens 1,0 m bis höchstens 1,5 m er-
laubt.

Baustelleneinrichtungen oder das Lagern von Bauelementen sind im Lei-
tungsschutzstreifen nicht gestattet.

Der Zustand der Rohrisolieruns ist frühzeitig vor Baubeginn durch eine In-
tensivmessung auf eventuelle Schäden zu überprüfen, die ggf. vorher zu
beseitigen sind.

Eine Überbauung des Schutzstreifens ist nicht möglich, da das Errichten von
baulichen Anlagen jeglicher Art innerhalb des Schutzstreifens gemäß den für
diese Leitung gültigen Regeln Arbeitsblatt G 463, Zitfer 5.1.4, des DVGW (Deut-
scher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V.) nicht gestattet ist.

Darüber hinaus dürfen keine sonstigen Einwirkungen vorgenommen werden, die
den Bestand oder den Betrieb der Gasleitung beeinträchtigt oder gefährden.

Dem Überfahren der Gasfernleitung mit Baufahrzeugen bei unbefestigter Ober-
fläche in Längs- bzw. Querrichtung können wir nur nach erfolgten druckverteilen-
den Maßnahmen - wie Auslegen von Baggermatratzen oder dergleichen - zustim-
men.

Eventuellgeplante neue Baumstandorte sind gemäß DVGW Merkblatt GW 125
(M) sowie des Merkblattes der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Ver-
kehrswesen e.V. FGSV Nr. 939 mit Blick auf die weitere Entwicklung des Stamm-
durchmessers zu wählen. Um die Gasfernleitungen vor Beeinträchtigungen durch
Wurzelwuchs zu schützen und eine gefährdungsfreie Lebensdauer der Bäume zu
gewährleisten, sollte der Abstand von 5,0 m zwischen Leitungsaußenkante und

Stammachse nicht unterschritten werden.

Wir bitten Sie, die nachfolgenden Punkte zu berücksichtigen, dass

die Gasfernleitung L004/001/010 bei Bau- und Erschließungsmaßnah-
men berücksichtigt wird,

das beiliegende Merkblatt für die Aufstellung von Flächennutzungs-
und Bebauungsplänen sowie unsere allgemeine Schutzanweisung für
Gasfernleitungen der Thyssengas GmbH Anwendung findet,

wir am weiteren Verfahren beteiligt werden.

Die von uns überlassenen Unterlagen sind nur für Planungszwecke zu ver-
wenden. Eine Weitergabe an eine Baufirma darf nicht erfolgen.

10.

11.

1.

3.
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Für weitere lnformationen stehen wir lhnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Thyssengas GmbH

| ,.'. ,'i. 
", 

-*
i. V. Kraffi

Anlagen

iv@€.
i. V. Anke
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In diesem Ubersirhtsptan sind die Veränderunqen des 6aslernIeitungs-
nefzes nkhl lagesakluetI narhqewiesen. [)ie Darstellung der Leitunqs-
lrassen ist den Haßslabsebenen enlsprechend qeneralisiert. [)ie qenaue

Lage und der Vertaul der Leilungen sind in jedem Fatt dur(h fa(hge-
rerhle Irkundungsma0nahmen (0uerschtäge, Surhsrhtitze, o.a.) in
Absfimmuno mit unserer Eelriebsstelle in Handschachtuno leslzustellen.
[)ie abqege'benen Ptäne geben den Eesländ zum Zeilpunki der
Auskunflserleitung wieder. Es ist darauf zu achlen, dass zu Eeqinn
der Bauohase immer aktuelte Ptäne vor 0rl vorlieoen. I]ie Auskunfl
gitl nur'für eigene Leilunqen der Ihyssengas, so Tass gqf. noch mit

Antaqen anderel Versorgunqsunlernehmen gerechnel werden muss, bei
denen weifere Auskünfle einoehotl verden müssen. Die Enlnahme von
t1a0en durrh Abgreifen aus dim Ptan ist nitht zutässiq. Slittgeteglp
Leilunqen sind unler Umsländen in diesem tlbersirhtptan nicht
dargesiettl. können in der ürltirhkeit jedoch vorhanden sein.
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Antage zum Schreiben
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Deutsche Eahn AG . DB lmmobilien . Deutz-Mülheimer Staße 22-24 .
50579 Köln

Stadt Kleve
Die Bürgermeisterin
FB 61
Frau Robinson
Postfach L955
47517 Kleve,

-- -*-'1'^

. . .- j

Deutsche Bahn AG
DB lmmobilien

Region West
Deutz- M ü | heim er Str aße 22-24

50579 Köln
www.deutschebahn.com

Karl-Heinz Sandkühler
Telefon 0221747-3797
Telefax O22t L4L-2244

karl-heinz.sandkuehler@deutschebahn.com
Zeichen GS.R-W-L(A) TÖB-KÖL-17-11800 (Sa 20358)

05.07.2017
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lhr Zeichen: 61.URo

Bebauungsplan Nr.
Ortsteil Rindern

t .."i

l : t -'.'''i

lhre Nachricht vom 29,O6.20L7

3-320-0 für den Bereich Brodhof/ Keekener Straße/ Schürkamp im

Sehr geehrte Frau Robinson,
sehr geehrte Damen und Herren,

die Deutsche Bahn AG, DB lmmobilien, als von der DB Netz AG bevollmächtigtes
Unternehmen, übersendet lhnen hiermit folgende Gesamtstellungnahme:

Bezüglich der o.g. Bauleitplanung bestehen unsererseits keine Anregungen oder Bedenken.

Bei möglichen Rückfragen stehen wir lhnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Deutsche Bahn AG

i.A. ( n
/

Sandkühler

Deutsche Bahn AG
Sitz Berlin
Registergericht
Berlin-Charlottenburg
HRB 50 000
USt-ldNr.: DE 81 1559869

Vorsitzender des
Aufsichtsrates:
Prof. Dr. Utz-Hellmuth Felcht

Vorstand:
Dr. Richard Lutz
Vorsitzender

Berthold Huber
Ronald Pofalla
Ulrich Weber

Unrs Aotpnrchl

ffiffiEEI tirrdt{b|sdrrr
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Handwerkskammer Düsseldorf

Wirtschaftsförderung
Standortberatung

lhr Zeichen 61.1/Ro
Unser Zeichen lll-1/Sch-Ur/hei
Ansprechpartner FrauSchulte-Urlitzki
Zimmer A424
Telefon 0211 8795-359
Telefax 0211 879595-323
E-Mail claudia.schulte-urlitzki@hwk-

duesseldorf.de
Datum 5. Juli 2017

-o

Stadt Kleve
Fachbereich Planen und
Frau Sylvia Robinson
Landwehr 4-6
47533 Kleve

Georg-Schulhoff-Platz 1

4022'l Düsseldorf
Postfach 1027 55

40018 Düsseldorf

Bebauungsplan Nr. 3-320-0 für den Bereich Brodhof / Keekener Straße / Schürkamp im Ortsteil

Rindern
Hier: unsere Stellungnahme zur Trägerbeteiligung gemäß 5 3 Abs. 1 in Verbindung mit S 4 Abs. 1

BauGB

Sehr geehrte Frau Robinson,

mit lhrem Schreiben vom 29. Juni 2Ot7 baten Sie uns um Stellungnahme zur oben genannten Bau-

leitplanung.

Da wir die Belange des Handwerks durch die vorliegende Planung derzeit nicht betroffen sehen,

beziehen wir zum vorliegenden Planentwurf insoweit Stellung, als wir keine Bedenken oder Anre-

gungen vortragen.

Hinsichtlich des erforderlichen Umfangs und Detaillierungsgrades der Umweltprüfung gemäß 5 2

Abs.4 BauGB haben wir keine Hinweise.

Mit freundlichen Grüßen
HANDWERKSKAMMER DÜSSELDORF

{h^fun ,/'/t*t*
Claudia Schulte-Urlitzki

Sta ndortberateri n

Bauleitplanung/Stadtentwicklung

Telefon 0211 8795-0
Telefax 0211 8795-1 10

http://www.hwk-
duesseldorf .de

Volksbank Düsseldorf Neuss eG

BLZ 301 60213 | Konto 200 001 176

BIC GENODEDl DNE

|BAN DE02 3016 0213 0200 001 1 76

Postbank Köln
BLZ 370 1 00 50 / Konto 61 1 8-500

BIC PBNKDEFF

|BAN DE48 3701 0050 0006 1 18s 00



Sehr geehrte Frau Robinson,

die Interessen des Erzbischöflichen Schulfonds Köln sind in den vorgenannten Verfahren nicht betroffen.

Mit freundlichen Grüßen

Erzbischöflicher Schulfonds Köln

Anstalt des öffentlichen Rechts

Müller

Geschäftsführer

50606 Köln

Tel: 0221/ 16422277

Fax:                   2288

B-Plan 2-305-1 und 3-320-0
Franz-Georg.Mueller 
An:
Sylvia.Robinson
10.07.2017 13:15
Details verbergen 
Von: <Franz-Georg.Mueller@Erzbistum-Koeln.de>
An: <Sylvia.Robinson@kleve.de>

Seite 1 von 1
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Regionalforstamt Niederrhein
Moltkestraße 8, 46483 Wesel

Stadt Kleve
FB 61 - Planen und Bauen
Frau Robinson
Landwehr 4-6
47533 Kleve

Forstbehördliche Stellungnahme zum Bebauungsplan Nr. 3-320-0 für
den Bereich Brodhof/ Keekener Straße/ Schürkamp im Ortsteil Rin-
dern

lhr Schreiben vom 29.06.2017
lhr Zeichen: 61.{/Ro

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Frau Robinson,

gegen das o.g. Vorhaben bestehen aus forstbehördlicher Sicht keine Beden-
ken.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrag

12.07.2017

Seite 1 von 1

Aktenzeichen

310-1 1-10.23-320-0 St

bei Antwort bitte angeben

Herr Stefan

Fachgebiet Hoheit

Telefon 0281 33832-19

Telefax 0281 33832-85

Falk.stefan@wald-u nd-

holz.nrw.de

x@
,-l-tl-

I \.lrtl-
lt_-

-/
Bankverbindung

HELABA

Konto :4 O'11 912

BLZ :300 500 00

IBAN: DE10 3005 0000 0004

0119'.t2

BIC/SWIFT:WELA DE DD

Ust.-ld.-Nr. DE 81 4373933

Steuer-Nr. 337 | 591 413348

Dienstgebäude und

Lieferanschrift:

Reg ionalforstamt Niedenhein

Moltkestraße 8

46483 Wesel

Telefon 0281 33832-0

Telefax 0281 33832-85

niedenhein@wald-und-

holz.nrw.de

www.wald-und-holz. nrw.de
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LVR-Dezernat Gebäude- und Liegenschaftsmanagement,
Umwelt, Energie, RBB
LVR-Fachbereich Kaufmännisches Immobilienmanagement,
Haushalt, Gebäudeservice

LVR . Dezernat 3. 50663 Köln

Stadt Kleve .!

-2. Hd. Frau Robinson-
Minoritenplatz 1

47533 Kleve
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Quatität für Menschen

Datum und Zeichen bitte stets angeben

19.07.20L7

Herr Ludes

Tel A22L 809-4228
Fax 022L 8284-0264
Torsten. Ludes@lvr.de

,
J
tj
i

,,.,i'
,.'' I

f!
5

f
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Bebauungsplan
Bebauungsplan
Bebauungsplan
Bebauungsplan
Bebauungsplan

Nr.2-305-1
Nr.3-320-0
Nr.1-173-0
Nr.1-315-0
Nr.5-318-0

Ihr Schreiben vom 29.06.2017 / Ihr Zeichen: 51.1/Ro

Sehr geehrte Frau Robinson,

hiermit möchte ich Sie innerhalb meiner Stellungnahme darüber informieren, dass
keine Betroffenheit bezogen auf Liegenschaften des LVR vorliegt und daher keine
Bedenken gegen did o. g. Maßnahmen geäußert werden.

Diese Stellungnahme gilt nicht für das Rheinische Amt für Denkmalpflege in pulheim
und für das Rheinische Amt für Bodendenkmalpflege in Bonn; es wird darum gebe-
ten, deren Stellungnahmen gesondert einzuholen.

Ich bedanke mich vielmals für Ihre Bemühungen und verbleibe

Mit freundlichen Grüßen
Die Direktorin des Landschaftsverbandes Rheinland
Im Auftrag

e-rA
(Ludes)

***

\e
EMAS

D

Wir freuen uns über lhre Hinweise zur Verbesserung unserer Arbeit. Sie erreichen uns unter der
Telefonnummer 0221 809-2255 oder senden Sie uns eine E-Mait an Anreaungen@lvr.de

@

N LVR - Landschaftsverband Rheinland
Dienstgebäude in Köln-Deue, Landeshaus, Kennedy-Ufer 2
Pakete: OttoplaE 2, 50679 Köln
LVR im Internet: www.lvr.de
USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 274/5811/0027

Bankverbindung:
Helaba
IBAN : DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX
Postbank
IBAN: D8953701 00500000564501. BIC:.PBNKDEFF37o



 BPl Nr. 23051 Wiesenstr. in Kellen

 BPl Nr. 33200 Brodhof in Rindern

 BPl Nr. 11730 Königsallee/ Friedhof

 BPl Nr. 13150 Siegerstr./Sackstr./Triftstr.

 BPl Nr. 53180 Kattenwald/Pastoratsweg

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Belange der von hier betreuten Straßen werden durch Ihre Planung nicht negativ berührt. Anregungen 

oder Bedenken werden nicht vorgetragen.

Meine Beteiligung im weiteren Verfahren ist nicht notwendig.

Bei evtl. Fragen stehe ich gern zur Verfügung und verbleibe

Mit freundlichen Grüßen

Uwe Steinberg

Regionalniederlassung Niederrhein

Außenstelle Wesel

Augustastraße 12

46483 Wesel 

Tel.: 0281 / 108322 

Fax: 0281 / 108255

EMail: uwe.steinberg@strassen.nrw.de

Behördenbeteiligung Bauleitplanung Ihr Schreiben vom 29.06.2017 mit Az. 61.1/Ro
Uwe.Steinberg 
An:
sylvia.robinson
24.07.2017 10:33
Kopie:
Bettina.Rugor-Vries, Ingo.Gerhardt
Details verbergen 
Von: <Uwe.Steinberg@strassen.nrw.de>
An: <sylvia.robinson@kleve.de>
Kopie: <Bettina.Rugor-Vries@strassen.nrw.de>, <Ingo.Gerhardt@strassen.nrw.de>

Seite 1 von 1
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Kleve, den20.07.2017

Stadt Kleve
Fachbereich Planen und Bauen
Minoritenplatz 1

47533 Kleve

Bebauungsplan Nr. 3-320-0
für den Bereich Brodhof / Keekener Straße / Schürkamp

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir sind Anwohner  der Straße Brodhof in Rindern und wenden uns mit der
Bitte an Sie, von der Möglichkeit einer Bebauung hinter unseren Grundstücken Abstand zu
nehmen.

Wir alle haben die Grundstücke erworben, weil für uns die Aussicht in die freie Natur eine
unbezahlbare Wohnqualität ist.

Die Aussicht genießen wir nicht alleine, sondem auch die Tierwelt weiß diese Fläche zu
schätzen. Zahlreiches Rehwild, Gänse und Greifuögel nutzen die Fläche um zu verweilen und
Nahrung aufzunehmen.

Hinzu kommt, dass durch die Aufstellung des Bebauungsplanes eine weitere Fläche, die auch
im Hochwassergefährdungsbereich liegt, weiter versiegelt werden soll.

Weiterhin liegt der Gilderstückscher Hof - , Keekener Str.
, 47533 Kleve-Rindern, ein niederrheinischer Charolaiszuchtbetrieb mit 80 Herdbuchkühen,

ganz in der Nähe des Bebauungsplanes.

Durch die Lage unserer Häuser auf dem alten Rinderner Sandrücken ergab sich immer eine
natürliche geschaffene Abgrenzung der Ortslage von dem landwirtschaftlich genutzten Teil der
Aue. Von daher suggerierte sich für uns der Eindruck, dass eine weitere Bebauung
ausgeschlossen wäre.

Nun wird es zu einer weiteren Zersiedelung der Landschaft kommen und nicht zu einer
Verdichtung der Bebauung - wie dies eigentlich angestrebt werden sollte.

Uns allen ist sehr wohl bewusst, dass dies keine Gründe sind, die gegen den Bebauungsplan
und eine spätere Bebauung der Fläche sprechen.
Nur denken Sie bei lhrer Entscheidung daran, dass bei uns Anwohnern die Wohnqualität durch
eine weitere hintere Bebauung und ein Stück Natur, dass von zahlreichen Tieren genutä wird,
verloren geht.

H610122
Textfeld
Privat 1



Aus den vorgenannten Gründen möchte ich Sie nochmals Bitten, eine Bebauung auf der
angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Fläche zum Brodhof nicht zuzulassen.

Die fehlenden Nachbarn, die dieses Schreiben nicht unterzeichnet haben, sind zurzeit in
Urlaub. Deren Unterschriften können bei Bedarf jederzeit nachgereicht werden.

Mit freundlichen Grüßen
   

I
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Stadt Kleve -Stadtplanung-
Herrn  

47533 Kleve

27.07.2017

hier:

n
Anlage
I Planauszug

Frühzeitige Bürgerbeteiligung zum Entwurf Bebauungsplan 3-320-0 der
Stadt Kleve für den Bereich Brodhof / Keekener Straße / Schüprkamp;

Meine Stellungnahme zur Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der

Stadt Kleve vom 28.08.2015

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit dem Entwurf des Bebauungsplanes ,,3-320-0" für den Bereich Brodhof / Keekener Straße /
Schürkamp ist u. a. vorgesehen, eine große landwirtschaftliche Fläche, die sich überwiegend in
meinem Eigentum befindet, in eine Grünfläche für die ,,Ortseingrünung" umzuwandeln.
Dieser Bereich der nunmehr geplanten Gri.infläche ist im geltenden Flächennutzungsplan der

Stadt Kleve als landwirtschaftliche Fläche ausgewiesen. Daher widerspricht dieser Entwurf des o.

g. Bebauungsplanes dem geltenden Flächennutzungsplan und auch den Festsetzungen des

gültieen Gebietsentwicklunesplanes. Dieser Planentwurf wird in dem Bereich meiner
Eigentumsflächen durch diese planerischen Grundlageno die für die Aufstellung eines

Bebauungsplanes zrvingende Voraussetzung sind, nicht gedeckt.
Inhaltlich möchte ich auf meine nachstehende Stellungnahme vom 28.08.2015 zvm
Flächennutzungsplan hinweisen, die nachfolgend nochmals wiederholt wird:

,,Ich sehe mich genuungen darauf hinzuweisen, dass ich diesen Planungsabsichten aus folgenden
Gründen nicht zustimmen kann und werde.
Diese landwirtschqftlichen Fldchen wurden mtr tm Rahmen von

Grundstücl<stauschverhandlungen im Dezember 2008 von der Stadt Kleve übertragen. Da die

Stadt aufgrund eigener Planungen besonderes Interesse an meine zum Tausch stehenden Flöchen

darlegte, habe ich zur Sicherstellung und Weiteffihrung meines landwirtschaftlichen
Haupterwerbsbetriebes diese Flcichen in Rindern übernommen und bewirtschafte diese.

Er erscheint mir daher nicht realistisch und überhaupt nicht nachvollziehbar, dass nunmehr diese

ehemals stcidtischen Fkichen derart überplant werden. "

,,Die bisherigen Darstellungen im geltenden Flächennutzungsplan entsprechen auch den

langfristig angelegten Vertragsverhandlungen und geschlossenen Vertrögen mit der Stodt."
Ich beantrage hiermit, dieses meine Eigentumsflächen und die damit verbundenen
Planungsabsichten aus dem Entwurf dieses Bebauungsplanes und auch des möglicherweise
zuerwartendenneuenFlächennutzungsplaneswiederzu@
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Stadt Kleve
Fachbereich Planen und Bauen
Minoritenplatz I

47533 Kleve

NA: Bezirksregierung Düsseldod Postfach 30 08 65,40408 Düsseldorf

Bebauungsplan-Nr. 3-320-0 ftir den Bereich Brodhof/Keekener Straße/Schärkamp im OT Rindern
in der vom 12.-28.07.2017 ausgelegten Fassung

Sehr geehrte Damen und Herren

zu dem o.a. Bebaungsplan erlauben Sie mir folgende Außerungen:

In der Sachverhaltsdarstellung zum Beschlußvorschlag für die Ratssitzung am28.06.2017
heißt es: .*Dieser Bereich befindet sich derzeit imAußenbereich gem $ 35 BauGB.*
Dies triffi m.K. nach nicht zu. Die Ortsgrenze liegt in etwa entlang der geplanten Straße

dieses Planungsgebietes, was eine @ Bebauung ausschließt.

Ebenfalls heißt es in der Sachverhaltsdarstellung: ,o Der aktuelle FNP sieht für die Fläche
teilweise Wohnbauflächen ....'0.
Dieses gilt aber nur ftir den Bereich ortsseits der geplanten Shaße, nicht jedoch ftir den
gesamten zu bebauenden Bereich. Dieser FNP erfaßt nur den innerörtlichen Bereich, nicht
jedoch den Außenbereich (s.a.Pkt. I ).

Weiter heißt es: ....der FNP in derAufstellung sieht jedoch ftir die zu entwickelnde Fläche
eine Wohnbaufläche mit Orteingrtinung vor."
Wenn es dieses Hinweises auf den.,FNP in derAufstellung" bedarf, muß die jetzige

Voraussetzung offensichtlich nicht hinreichend sein.
Ein Bebauungsplan sollte einen FNP nicht,,überholen", sondern ihm folgen.

Sollte die Fläche wider Erwarten tatsächlich im Außenbereich liegen, erschließt sich mir
eine Beeründung aus $ 35 BauGB -zurrindest ohne zusätzlichem Plantmgsrecht- nicht. Hier
würde ich um nilhereAneaben zur Begrändune bitten, bzw. den Bezug im $ 35 BaUGB zu
konkretisieren..

1.

2.

J.

4.
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6.

7.

Was ist mit dem nicht rechtsrelevanten Begriffftseingränung gemeint ? Hierzu konnte ich

bei meiner Erörterung im Rathaus nichts Greifbares in Erfahrung bringen(gilt auch ftir die

Aussage: ,,und soll als Ortsabschluß dienen'). Wenn dort wirklich und ernsttraft die Absicht
besteht, eine weitere Bebautmg auszuschließen" muß dies auch explizit Erwähnung finden.

In der Sachverhaltsdarsteltung heißt es: o,Ftlr den Bereich derAckerfläche ist eine

öffentliche Grünfltiche vorgesehen."
Diese Fläche ist inPrivatbesitz (Flurstäck 471) und nicht Teil des städtichen Grundstücks
(Flwsttick 484). Was heißt da,,öffentliche" Grünfläche? Gilt diese dann auch als Zufahrtnt
denAckerfl&hen auf dem Flurstäck 471 und ist diese ftir Jedermann zugänglich?

Woraus ergibt sich der Bedarfldie Notwendigkeit ftir ein ,"A.llgemeines Wohngebief' ?

Reicht nicht auch ein,"Reines Wohngebiet"?
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